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Michel Pauly und Martin Uhrmacher 

Bürgerliche Freiheiten und militärische Pflichten 
mittelalterlicher Städte 

Es fällt auf, dass die militärischen Bestimmungen des im August 
1244 von Gräfin Ermesinde (1187-1247) der Stadt Luxemburg verlie¬ 
henen sogenannten Freiheitsbriefs zu den umfangreichsten und 
detailfreudigsten der Urkunde gehören.1 Sie waren übrigens quasi 
identisch mit den entsprechenden Anordnungen im privilegium 
libertatis für die Stadt Echternach, das die Gräfin im November 1236 
ausgestellt hatte.2 Was wurde also festgelegt? 

Wenn der Herold des Grafen sie dazu aufrief, mussten die Bür¬ 
ger zum Kriegszug aufbrechen und für acht Tage Proviant mitneh¬ 
men; Pferdefutter sollten sie dort holen, wo sie gerade waren (die 
Echternacher mussten es für einen Tag mitnehmen). Richter und 
Schöffen, also die städtischen Verwaltungsorgane, hatten zu be¬ 
stimmen, wer aufgrund seines Vermögens zu Pferd und mit eiser¬ 
nem Harnisch, und wer zu Fuß, ausgerüstet mit Wams, Lanze und 
Helm, erscheinen musste. Die Wehrpflicht an sich war nicht ein¬ 
mal zeitlich beschränkt, nur musste der Graf nach acht Tagen für 
die Verpflegung sorgen. Das bedeutet, dass die Bürger nicht nur zur 
Verteidigung der eigenen Stadt herangezogen wurden, sondern 
auch mit dem Herrn ins Feld marschieren mussten. Dem säumigen 
Bürger drohten harte Strafen. Die Landesherrin scheint sich nicht 
mehr auf die Lehnsverpflichtungen ihrer Vasallen aus dem Ritter¬ 
stand verlassen zu haben, dass sie so stark auf die Stellung eines 
städtischen Aufgebots pochte. Mit diesen Bestimmungen gliederte 
sie die Stadt Luxemburg in die Territorialherrschaft ein und mach¬ 
te sich deren Wehrkraft für ihre territorialpolitischen Ziele nutz¬ 
bar. Das wird nochmals deutlich im Schlussprotokoll, laut dem 
42 Vasallen der Gräfin mit ihr und ihren Söhnen zusammen die fei¬ 
erliche Urkunde beschworen. Mit dieser Zeremonie wollte Erme¬ 

sinde sicher die von ihr neu organisierte Landesherrschaft sinnfäl¬ 
lig zum Ausdruck bringen und die nunmehr freien, deswegen aber 
zum Kriegsdienstverpflichteten Bürger beeindrucken. 

Freiheitsrechte und militärische Pflichten waren eng mit¬ 
einander verknüpft. Im folgenden kurzen Überblick werden wir se¬ 
hen, dass diese Verbindung keineswegs eine Ausnahme darstellte, 
weder im Herzogtum Luxemburg noch in Europa. 

Abb. 1: Der sogenannte Freiheitsbrief der Gräfin Ermesinde für die Stadt Luxemburg 
von 1244, aufbewahrt im Stadtarchiv Luxemburg. Foto: © Lëtzebuerg City Museum. 

89 



Michel Pauly und Martin Uhrmacher 

Waffenpflicht als Teil der städtischen Freiheit 

Diese eingangs präsentierte Sicht auf die Entwicklung der städti¬ 
schen Freiheitsrechte widerspricht der seit Max Weber üblichen 
Meistererzählung, nach der die Bürger als Wehrverband sich die 
städtische Autonomie erkämpft und das Waffenmonopol der feu¬ 
dalen Gewalten durchbrochen hätten.3 Das Beispiel zeigt auch, 
dass nicht erst der „erstarkende Fürstenstaat“ nach dem Dreißig¬ 
jährigen Krieg die Wehrkraft seiner Städte „in seine territoriale 
Militärmacht einzubinden wünschte", wie Holger Th. Gräf noch 
kürzlich meinte.4 Gräfin Ermesinde von Luxemburg hatte schon im 
13. Jahrhundert die Bedeutung des städtischen Militärpotenzials 
erkannt, während die finanzstarken und unabhängigen italieni¬ 
schen Stadtrepubliken in dieser Zeit bereits auf Söldnerheere 
setzten. 

Die Gleichung Stadtfreiheit versus militärische Pflichten ist 
auch keineswegs nur in Luxemburg nachzuweisen. Sie ist bereits 
ein zentraler Teil der ältesten europäischen Freiheitsprivilegien, 
die aus dem frühmittelalterlichen Nordspanien überliefert sind. 
Dort hatten sich nach dem Sieg der Mauren über die Westgoten im 
Jahr 71T christliche Königreiche behaupten können, zunächst Astu¬ 
rien und später Navarra, Aragon und Katalonien. Sie waren Aus¬ 
gangspunkt der sogenannten Reconquista, bei der seit dem 9. Jahr¬ 
hundert die muslimischen Herrschaftsgebiete von den Christen 
nach und nach zurückgewonnen werden konnten.5 

Durch die ständigen Kämpfe zwischen den christlichen und 
muslimischen Territorien waren die Grenzgebiete weitgehend ent¬ 
völkert. Sie konnten nach einer Eroberung nur durch eine planvol¬ 
le, gesteuerte Wiederbesiedlung gesichert werden. Für die christli¬ 
chen Könige war es deshalb entscheidend, durch Gewährung 
besonderer Vorrechte genügend Kolonisten von einer Ansiedlung 
in diesen gefährdeten Grenzgebieten zu überzeugen. Diese Privile¬ 
gien mussten großzügig genug bemessen sein, um eine Umsied¬ 
lung für größere Bevölkerungsgruppen lohnend zu machen, be¬ 
sonders im ohnehin nur verhältnismäßig dünn besiedelten und 
gebirgigen Norden der Iberischen Halbinsel.6 

Es ist deshalb kein Zufall, dass gerade hier die ältesten Freiun¬ 
gen oder Stadtrechtsprivilegien - spanisch fuero - schon ab dem 
9. und 10. Jahrhundert überliefert sind; früher als irgendwo sonst 
in Europa. Die darin gewährten persönlichen Freiheitsrechte wa¬ 
ren für die unfreie, hörige Landbevölkerung überaus attraktiv und 
stellten von Beginn an ein maßgebliches Argument für den Zuzug 
dar. In den fueros des späten 10. und 11. Jahrhunderts kam dann 
aber den militärischen Aspekten eine immer größere Bedeutung 
zu.7 Denn bei den durch die Freiheitsurkunden privilegierten 
(Klein)Städten handelte es sich in erster Linie um Befestigungen, 
die im Sinne der Grenzverteidigung gegen die muslimischen Herr¬ 
schaftsgebiete strategische Bedeutung hatten.8 Der Mangel an 

potenziellen Siedlern war dabei so groß, dass in einigen/ueros, bei¬ 
spielsweise von Cardona (986), Sepülveda (1076) und Oreja (1137), 
Münzfälscher, Kriminelle sowie Diebe mitsamt ihrem Raubgut 
beim Zuzug straffrei bleiben sollten.9 In Oreja fanden selbst die¬ 
jenigen Aufnahme, die in der ira regia standen und die Gnade des 
Königs verloren hatten.10 Trotz der großen Zugeständnisse, die bei 
der Aufnahme krimineller Zuzügler gemacht wurden, überwogen 
für die Könige die Vorteile, die ein gefreiter Ort mit sich brachte. 
Denn es handelte sich bei den Stadtrechtsorten de facto um Groß¬ 

burgen, die von den Einwohnern selbst verteidigt wurden, ohne 
dass es einer eigens vom Herrscher entsandten militärischen Be¬ 
satzung bedurfte. Dieser militärische Aspekt tritt im fuero von 
Castrojeriz (974) besonders deutlich hervor. Im Stadtrechtsprivileg 
wird nämlich denjenigen Einwohnern die Rechtsstellung eines 
Adeligen zugesichert, die beritten in den Krieg ziehen. Es war also 
nicht mehr die Geburt, die über den adeligen Stand eines Bürgers 
entschied, sondern allein seine militärische Funktion als beritte¬ 
ner Krieger.11 Claude Dietrich sieht hier auch einen möglichen Zu¬ 
sammenhang mit dem Anstieg der „kastilischen Streitmacht von 
400 auf 700 Reiter" zu dieser Zeit.12 

Die durch Stadtrechtsprivilegien geförderte Politik zur Wieder¬ 
besiedlung und Absicherung der von den Muslimen eroberten Ge¬ 
biete wurde von den christlichen Königen Asturiens, Leons und 
Kastiliens also primär zur Sicherung der eigenen Herrschaft voran¬ 
getrieben.13 Nur mit dem Rückgriff auf das militärische Potenzial 
der Neubürger war eine effektive und dauerhafte Grenzverteidi¬ 
gung möglich. So ist in erster Linie die „starke Nachfrage nach 
Wehrsiedlern" als Grund für die Vergabe weitreichender Freiheits¬ 
rechte an die aus der ländlichen Unfreiheit zuziehenden Siedler zu 

sehen.14 

Diese gezielte Siedlungspolitik erwies sich als überaus erfolg¬ 
reich, da sie beiden Seiten, sowohl dem Königtum als auch den 
Bürgern, gleichermaßen zugutekam. Dem christlichen Norden der 
Iberischen Halbinsel scheint bei der Ausbildung dieses freieren 
Siedlungsrechts eine Vorreiterrolle zuzukommen, denn nördlich 
der Alpen lassen sich parallele Entwicklungen erst ab dem späten 
11. Jahrhundert in den Quellen nachweisen. Die Frage, ob es von 
Spanien aus eine direkte „Entwicklungs- und Übertragungslinie 
[...] im Sinne eines Lernvorgangs" gegeben hat, über Frankreich und 
Flandern ins Reichsgebiet, ist in der Forschung umstritten.15 Der 
generelle Vorsprung des Südens und Westens beim mittelalter¬ 
lichen Urbanisierungsprozess spricht dafür; doch Franz Irsigler 
betont, dass es ebenso wahrscheinlich ist, dass „bei ähnlich gela¬ 
gerten Problemen zu unterschiedlichen Zeiten in weit voneinander 
entfernten Räumen gleiche Lösungen gefunden wurden"16. 
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Bürgerrecht und Heeresfolge als Privilegien 
zwischen Rhein, Maas und Mosel 

Auch die älteste Stadtrechtsurkunde nördlich der Alpen, ausge¬ 
stellt 1066 für Huy an der Maas, enthält militärische Klauseln.17 Die 
meisten der insgesamt zehn Paragrafen der Urkunde betreffen je¬ 
doch den Rechtsstatus der Bürger sowie den Zuzug Leibeigener aus 
den benachbarten Herrschaften und deren rechtliche Absiche¬ 

rung. Verglichen mit den Privilegien, die Zuzüglern in den spani¬ 
schen fueros gewährt wurden, oder auch mit Freiheiten, die Neu¬ 
bürgern im Raum zwischen Rhein und Maas in späteren Jahren 
verbrieft wurden, nimmt sich die libertas ville noch recht beschei¬ 

den aus.18 Dennoch waren die Bewohner bereit, dem Bischof von 
Lüttich als ihrem Stadtherrn zunächst ein Drittel und dann noch 

einmal die Hälfte ihres mobilen Vermögens für das Freiheitsprivi¬ 
leg zu zahlen - eine enorme Summe!19 Dafür wurden von den Ein¬ 
wohnern Huys in zwei Paragrafen auch militärische Dienste als 
„Bürger in Waffen" relativ vorteilhaft festgeschrieben. 

Bereits der erste Artikel, die prima libertas der Urkunde, nimmt 
sich dieses Themas an, ein Zeichen für das besondere Interesse 
beider Seiten an dieser Regelung, sowohl der Bürger wie auch des 
Bischofs als Stadtherrn. Darin erhalten die burgenses das Recht, im 
Falle des Todes des Bischofs die Burg von Huy mit Anrecht auf die 
städtischen Einkünfte während der Vakanz, also bis zur Einset¬ 
zung eines neuen Bischofs, zu besetzen und so für die Landesherr¬ 
schaft zu bewahren. Für die Bürger hatte dies den Vorteil, dass sie 
während einer Sedisvakanz für den Fall kriegerischer Auseinan¬ 
dersetzungen zwischen rivalisierenden Kandidaten für den Bi¬ 
schofsstuhl besser geschützt waren. Sie behielten die Kontrolle 
über die Burg und die Stadt in ihren Händen und konnten so den 
Frieden erhalten, bis es einen rechtmäßig gewählten Bischof gab. 
Zugleich profitierte auch der Landesherr, denn das Risiko einer Be¬ 
setzung oder gar des dauerhaften Verlusts von Stadt und Burg von 
Huy konnte so für das Fürstbistum minimiert werden. 

Im siebten Paragrafen der Freiungsurkunde wird die Beteili¬ 
gung der Bürger an Kriegszügen des Bischofs geregelt. Da es eine 
generelle Verpflichtung zur Teilnahme an militärischen Aktionen 
des Landesherrn gab, musste dieser Aspekt selbst nicht in den Text 
aufgenommen werden. Von Seiten der Bürger wurden die Militär¬ 
dienste wegen der Gefahren und wegen des großen Aufwands ab¬ 
gelehnt. Sie hatten in den Verhandlungen, die vor der Abfassung 
der Urkunde sicher stattgefunden haben, auf Zugeständnisse ge¬ 
drängt, offenbar mit Erfolg. Denn es wurde festgelegt, dass die Bür¬ 
ger von Huy erst nach einer Frist von acht Tagen zum Militärdienst 
verpflichtet waren.20 

Dies brachte zwei Vorteile mit sich: Einerseits wurden die 

Bürger nun schon acht Tage vor einer Einberufung zum Kriegs¬ 
dienst informiert, was die Vorbereitung und Organisation ihrer 

Abwesenheit erleichterte. Darüber hinaus bestand die Hoffnung, 
dass kleinere Konflikte, wie in dieser Zeit durchaus üblich, noch 

vor Ablauf der Frist bereits wieder beendet waren und sie ganz von 
der Heeresfolge verschont blieben. 

Die libertas ville von Huy aus dem Jahr 1066 steht am Anfang ei¬ 
ner Welle von Freiheitsprivilegien und markiert somit den rechtli¬ 
chen Beginn des Städtewesens im Raum zwischen Maas und Rhein. 
Die Erkenntnis, dass sich durch die Vergabe von Freiheitsrechten 
eine erfolgreiche Siedlungs- und Territorialpolitik betreiben ließ, 
machte Schule. Nicht nur die Grafen von Luxemburg, auf die wir im 
Folgenden noch zu sprechen kommen, sondern auch benachbarte 
Landesherren nutzten die Möglichkeit, ihre Herrschaft durch befes¬ 
tigte Städte und mit Hilfe von Bürgermilizen zu stärken und auszu¬ 
bauen. Beispielhaft sind hier die Grafen von Sponheim zu nennen, 
die ebenfalls in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts begannen, im 
Hunsrückraum zwischen Mosel und Rhein Freiheitsprivilegien als 
Mittel der Territorialpolitik einzusetzen. Beginnend im Jahr 1248 mit 
den Privilegien für die beiden Residenzorte Enkirch an der Mosel und 
Kreuznach an der Nahe,21 folgten bis 1437 noch elf weitere Freiungen.22 

Ebenso wie in der Grafschaft Luxemburg wurden diese Stadt¬ 
rechtsorte zu regionalen politischen, wirtschaftlichen und kul¬ 
tisch-kulturellen Zentren. Doch aus Sicht der gräflichen Landes¬ 
herren kam den Regelungen zum Ausbau der Stadtbefestigung und 
zur Heeresfolge der Bürger eine mindestens ebenso große Bedeu¬ 
tung zu. Denn dadurch wurden gefreite Orte gleichermaßen zu 
Großburgen, finanziert, ausgebaut und bemannt durch ihre Be¬ 
wohner, die in diesen landesherrlichen Städten auch weiterhin im 
Dienst des Grafen standen. 

Die Freiheitsbriefe und ihre militärischen 

Kernbestimmungen 

Ein genauerer Blick auf die Freiheitsprivilegien für Enkirch (1248) 
und Kreuznach (wahrscheinlich auch 1248), die Vorbildcharakter 
für die späteren sponheimischen Freiungen besaßen, soll exem¬ 
plarisch aufzeigen, welche Bedeutung den „Bürgern in Waffen" in 
der Territorialpolitik - unter militärischen Gesichtspunkten - 
zukam.25 Durch den Vergleich mit der benachbarten Grafschaft 
Sponheim lassen sich Parallelen und Unterschiede zur Situation in 
Luxemburg herausarbeiten. 

In den Privilegien beider Orte ist ein Artikel zur Stadtbefesti¬ 
gung gleichermaßen die erste Regelung mit militärischem Inhalt. 
Der Bau einer Stadtmauer (munitiones bzw. befestünge) wird durch 
Akzisen, also Verbrauchsteuern, finanziert, die der Graf den Ein¬ 
wohnern zu diesem Zweck gewährt.24 

Die folgenden drei Artikel beider Stadtrechtsurkunden haben 
den Kriegsfall und die Heeresfolge im Dienste des Grafen zum 
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Thema. Die Einwohner sind nach Begutachtung durch die Ge¬ 
schworenen (in Kreuznach zusätzlich durch den Schultheißen) 
zum Kriegsdienst verpflichtet.25 Bei den weiteren Regelungen zei¬ 
gen beide Urkunden jedoch deutliche Unterschiede. So dürfen die 
Kreuznacher die Heeresfolge verweigern, wenn der Graf im Sold 
eines Dritten als Kriegsunternehmer kämpft oder sie als Hilfs¬ 
truppen einem Verbündeten abordnet (ad subsidium mittere).26 Im 
Vergleich zum eher dörflich geprägten Enkirch war Kreuznach eine 
voll ausgebildete Stadt mit deutlich mehr Einwohnern. Die Bürger¬ 
schaft hatte in den Verhandlungen mit dem Grafen also ein stärke¬ 
res Gewicht und konnte so diese deutliche Erleichterung des Mili¬ 
tärdienstes erreichen. In der Enkircher Urkunde erscheint dieser 

Passus nicht, stattdessen wird eine detaillierte Beschreibung der 
Bewaffnung gegeben. Es gab demnach drei unterschiedliche Kate¬ 
gorien von Kämpfern, die nach Umfang und Qualität ihrer Ausrüs¬ 
tung charakterisiert werden: 
1.    ein Schlachtross, ein Harnisch und gute Bewaffnung; 
2.    ein einfaches Pferd, ein Panzer und einfachere Bewaffnung; 
3.    ein Waffenrock, ein Spieß und ein eiserner Helm.27 

Die Bestimmungen im annähernd zeitgleichen Luxemburger Frei¬ 
heitsbrief von 1244 fordern eine Bewaffnung, die den Kategorien 1 
und 3 fast genau entspricht. Eine etwas weniger gut ausgerüstete 
Gruppe von Reitern, wie in der sponheimischen Kategorie 2, gab es 
hier jedoch nicht. 

Im Falle einer Einberufung zum Kriegsdienst war dessen Dauer 
zeitlich nicht begrenzt. Das stellte eine starke Belastung der Bürger 
dar, vor allem wegen des hohen Risikos von Verletzungen, Gefan¬ 
gennahme oder Tod. Zudem konnten sie auch auf unbestimmte 
Zeit nicht ihrer Arbeit nachgehen und keine Einkünfte für sich und 
ihre Familien erzielen. 

Hinzu kam noch die in einem eigenen Paragrafen geregelte 
Verpflichtung, sich und ihre Pferde (nur in der Enkircher Urkunde 
explizit erwähnt) für die Dauer von vierzehn Tagen selbst und 
auf eigene Kosten zu verpflegen. Erst wenn der Graf seine Bürger¬ 
miliz nach Ablauf der vierzehn Tage noch immer benötigte, 
musste er für ihre Versorgung aufkommen und alle entstehenden 
Kosten begleichen.28 In Luxemburg waren es wie dargestellt nur 
acht Tage. 

Vor einem Kriegszug sollten die Bewaffnung und der Proviant 
der zum Kriegsdienst verpflichteten Bürger von dem Schultheißen 
und den Geschworenen ausgiebig begutachtet werden. Die Strafen 
für etwaige Mängel waren hoch. Sie betrugen, gestaffelt nach den 
drei Ausrüstungskategorien, 10, 5 oder 2 Solidi, diezü beßerunge an 
den Grafen gezahlt werden mussten.29 Da diese Regelung auch in 
Kreuznach galt, kann davon ausgegangen werden, dass die für 
Enkirch so detailliert beschriebene Bewaffnung in drei Kategorien 
auch dort existierte.30 

Bei den zahllosen Fehden und kriegerischen Auseinanderset¬ 
zungen, in die die Grafen von Sponheim während des hohen und 
späten Mittelalters verstrickt waren, ist sicher davon auszugehen, 
dass die Bürger tatsächlich häufig zum Kriegsdienst herangezogen 
wurden. Wann und wie oft das erfolgte, wurde bisher allerdings 
noch nicht erforscht; es wäre ein lohnendes Thema. Allerdings ist 
ein konkreter Fall überliefert, der prominent Eingang in die Erin¬ 
nerungskultur fand. Es handelt sich um den Kreuznacher Metzger 
Michel Mort, der Graf Johann I. von Sponheim 1279 in der Schlacht 
von Sprendlingen das Leben gerettet haben soll.3' Zur Erinnerung 
an diese Tat ließ der Graf auf dem Schlachtfeld ein Denkmal errich¬ 

ten, das bis ins 18. Jahrhundert dort stand und dessen Überreste im 
19. Jahrhundert wiederentdeckt wurden.32 Die Geschichte fand 
auch Eingang in zahllose Sagen und Legenden der Region. Auf dem 
Eiermarkt in der Stadt Bad Kreuznach steht noch heute ein großes 
Michel-Mort-Denkmal vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine frü¬ 
he Erwähnung dieses heldenhaften „Bürgers in Waffen“ findet sich 
in der Weltchronik des Kaspar Hedio aus dem Jahr 1539. Darin heißt 
es:    Das sähe vorgenanter Michel Mort / sampt andern metzgern 
von Creutzenach / hat dest mutiger in die feind ge=setzt / und seinen 
herrn mit seinem eygnen blut erledigt [d. h. gerettetj."33 

Bürgerheer und Stadtordnung unter 
den Nachfolgern von Gräfin Ermesinde 

In der Grafschaft Luxemburg gehörten militärische Bestimmungen 
auch nach Ermesinde zu den Bestandteilen von städtischen Privi¬ 

legienbriefen. Im Vergleich mit der benachbarten Grafschaft Spon¬ 
heim setzte die Nutzung dieser Freiungen als Mittel der Siedlungs¬ 
und Territorialpolitik sogar noch etwas früher ein. Als Ermesindes 
Sohn Heinrich V. noch zu Lebzeiten seiner Mutter der noch stark 

rural geprägten Ortschaft Diedenhofen am 15. August 1239 einen 
Freiheitsbrief ausstellte, übernahm er grosso modo dieselben mili¬ 
tärischen Pflichten für die Bürger wie in der Echternacher Urkunde 
von 1236 und in der Luxemburger von 1244.34 Im Freiheitsbrief Graf 
Heinrichs V. für Grevenmacher von 1252 heißt es lapidar, die Bürger 
seien ad expeditionem et ad exercitum nostrum ad morem Lucembur-
gensium verpflichtet.35 Ganz ausführlich sind die militärischen 
Vorschriften in den Stadtrechtsprivilegien, die Graf Johann der 
Blinde im frühen 14. Jahrhundert ausstellte.36 Im Freiheitsbrief für 
Marche vom 29. März 1328 werden die Bürger von allen landesherr¬ 
lichen Abgaben befreit, müssen aber nunmehr die Stadtverteidi¬ 
gung in die Hand nehmen: Sie wurden zum Unterhalt der Stadt¬ 
mauer und der - hier bereits sehr früh genannten - Artillerie 
verpflichtet, mussten ein 24-köpfiges Kontingent an Armbrust¬ 
schützen stellen und doient les dessusdits de Marche estre bien mon¬ 

tez de chevaulx et aparrilhés d’armez et de harnaix chascun en droit 
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soy à plus suffisamment qu'il porat sellonc son estât, worauf wie in Lu¬ 
xemburg die Schöffen zu achten hatten.57 Die selben Verpflichtun¬ 
gen wurden zum Teil wörtlich in die Urkunde vom 3. April 1332 für 
La Roche-en-Ardenne übernommen, wo die Bürger allerdings zu¬ 
nächst jährlich hundert Pfund kleiner schwarzer Turnosen (Silber¬ 
groschen) in den Bau der Stadtmauer investieren mussten. Dafür 
verlangte der Graf hier nur zwölf Schützen. In beiden Städten stell¬ 
ten die genannten Urkunden Ausweitungen bestehender Privilegi¬ 
en dar. Im Freiheitsbrief Graf Johanns für Bastogne vom 12. Juni 
1332 heißt es schließlich, die Einwohner nous doyvent servir en host 
et en chevauchie, ainsy que nosdis bourgeois de la Roche servent et ont 
servi.18 Fast identisch auch der Wortlaut im Privileg für Besslingen, 
das am selben Tag wie jenes für La Roche ausgestellt wurde. In den 
für La Roche überlieferten Texten ist zwar von einer (unbegrenz¬ 
ten) Heeresfolge keine Rede, doch die Urkunde von 1332 war offen¬ 
sichtlich nicht die erste für das Ardennenstädtchen. Wenn in 

Diekirch der Bau einer Stadtmauer erst 1378 und ein zwölf Mann 
starkes Schützenaufgebot erstmals 1550 belegt sind, so dürften die¬ 
se Pflichten doch auf das Privileg zurückgehen, als dessen Urheber 
Graf Johann im Zeitraum 1312-1316 gelten darf.59 Schließlich ließ 
Graf Johann am 12. April 1346 auch die militärischen Pflichten der 
seit Ende des 12. Jahrhunderts mit einem Privileg nach Vorlage der 
Loi de Beaumont befreiten Einwohner von Marville präzisieren: Sie 
mussten in Zukunft 25 Schützen stellen, die jederzeit den beiden 
Stadtherren, dem Grafen von Luxemburg und dem Herzog von Bar, 
zur Verfügung stehen mussten.40 Darüber hinaus mussten die Ein¬ 
wohner von Orchimont (1328) und von Laferté (1342) os et chevau- 
chies leisten comme ceux des autres neuves villes de la prevosté d’Ivoix 
les doient et paient,4' während Dudeldorf in der Eifel (1345) nur zum 
Mauerbau verpflichtet wurde. Die Heeresfolge gehörte im Übrigen 
auch zu den Verpflichtungen der Bürger in den nach Namurer 
Stadtrecht befreiten Orten, und zwar bei Kriegszügen innerhalb 
wie außerhalb der Grafschaft.42 

Schon einen Monat nach Erhalt des Freiheitsbriefes Johanns 
von Luxemburg präzisierten Meier und Schöffen der Stadt Marche 
die Organisation des Armbrustschützenaufgebots, das der Stadt¬ 
herr von ihnen verlangte.45 Von den nunmehr (wie in Marville) 25 
Schützen wurde verlangt, dass sie armeurs, arbaleste und harnoix 
besaßen und zu jeder Zeit dem Amtmann des Grafen Folge leisten 
mussten.44 In Marville hatte Graf Johann selbst die Aufgaben und 
Entschädigungen der Schützen präzise geregelt. Auch in der Stadt 
Luxemburg sollte die Zukunft zeigen, dass die den Bürgern aufer¬ 
legten militärischen Pflichten keine leeren Worte blieben. Wie sie 
in der Stadt Luxemburg in die Praxis umgesetzt wurden, werden 
wir an anderer Stelle untersuchen.45 

Schlussbetrachtung 

Wie der Überblick über die Entstehung und Entwicklung militäri¬ 
scher Pflichten von Bürgern gezeigt hat, sind diese im Kontext des 
hoch- und spätmittelalterlichen Landesausbaus zu sehen. Es wa¬ 
ren neben wirtschaftlichen vor allem militärische Gründe, welche 

die Grafen von Luxemburg ebenso wie andere Landesherren im 
Raum zwischen Rhein und Maas zur Privilegierung von Städten 
und ihrer Bewohner antrieben. Die Bürger bildeten einen neuen so¬ 
zialen Stand, der als Gegenleistung für seine Freiheitsrechte auch 
zum militärischen Dienst verpflichtet war. Durch bürgerliche 
Selbstverwaltung entwickelten sich die Stadtrechtsorte zu gut be¬ 
festigten und bemannten Großburgen, welche die adeligen Dynas¬ 
tenburgen als Zentralorte landesherrlicher Verwaltung und Vertei¬ 
digung zunehmend ablösten. Der „Bürger in Waffen" wurde zur 
Erfolgsgeschichte - zu beiderseitigem Nutzen. 
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